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Erster Teil 

Bestandsaufnahme 

Erstes Kapitel 

Einführung und Problemaufriß 

I. Einleitung 

Das Recht der betrieblichen Altersversorgung ist geprägt durch den oft jahrzehn­
telangen Bestand der Rechtsbeziehung zwischen dem Arbeitgeber als Schuldner 
und dem Arbeitnehmer als Gläubiger der Versorgungszusage. Die kontinuierlich 
voranschreitende gesellschaftliche und soziale Entwicklung und deren rechtliche 
Durchdringung üben insbesondere auf arbeitsrechtliche Dauerschuldverhältnisse 
wie die betriebsrentenrechtliche Versorgungszusage einen besonderen Druck aus. 
Dementsprechend anfällig ist diese Beziehung für Veränderungen der rechtlichen 
Rahmenbedingungen. In der betrieblichen Altersversorgung wurde das Rückwir­
kungsproblem insbesondere im Bereich des Grundsatzes der Lohngleichheit für 
männliche und weibliche Arbeitnehmer virulent. Auf diesem Gebiet fand eine der 
vielleicht rasantesten Entwicklungen im Recht der betrieblichen Altersversorgung 
der letzten drei Jahrzehnte statt. Grund ist die zügig voranschreitende Ausdifferen­
zierung des nationalen und des gemeinschaftsrechtlichen Lohngleichheitsgrundsat­
zes durch das Richterrecht auf der europäischen und der mitgliedstaatlichen Ebene. 
Diese Rechtsentwicklung stellt alle davon betroffenen Bereiche des Arbeitsrechts 
vor erhebliche Anpassungsschwierigkeiten. In hohem Maße gilt dies jedoch für die 
betriebliche Altersversorgung, da hier dem Lohngleichheitsgebot besondere Bedeu­
tung zukommt und spezifische, aus den Besonderheiten des Betriebsrentenrechts re­
sultierende Problemlagen entstehen. So verwundert es nicht, daß Fragen der zeitli­
chen Reichweite und Geltung der Judikate zum Lohngleichheitsgrundsatz im Be­
triebsrentenrecht in den letzten drei Jahrzehnten regelmäßig Bestandteil der Ent­
scheidungen sowohl der deutschen Arbeitsgerichtsbarkeit als auch des Europäi­
schen Gerichtshofs waren. Die allgemeine, über den betriebsrentenrechtlichen Be­
reich hinausgehende Bedeutung wird durch die Tatsache illustriert, daß die Rück­
wirkung gerichtlicher Entscheidungen auf der Ebene der Europäischen Gemein­
schaft vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) erstmals in einem Urteil zur Lohn­
gleichheit in der betrieblichen Altersversorgung problematisiert wurde, das nach 

2 Huep 
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wie vor die Leitentscheidung für die Rückwirkungsfrage im Gemeinschaftsrecht 
darsteiltI. Die Besonderheit der betrieblichen Altersversorgung unterstreicht der 
EuGH in seiner Stellungnahme zu der Rückwirkungsproblematik im Urteil "Moro­
ni"2: 

"Diese Entscheidung trug der Besonderheit dieser Fonn des Entgelts Rechnung, die in einer 
zeitlichen Trennung zwischen der Entstehung des Rentenanspruchs, zu der es nach und nach 
im Laufe des Arbeitslebens eines Arbeitneluners kommt, und der tatsächlichen Gewährung 
der Leistung, die demgegenüber bis zur Erreichung eines bestimmten Alters hinausgescho­
ben ist, besteht." 

Die Ursachen für Veränderungen der Rechtslage können im legislativen, aber 
auch im judikativen Bereich liegen. Es stellt sich dann regelmäßig die Frage, wie 
sich die fortschreitende rechtliche Entwicklung auf bestehende Rechtsbeziehungen 
auswirkt, die unter den Vorgaben des alten Rechts begründet wurden. Gilt das neue 
Recht auch uneingeschränkt für die Vergangenheit oder ergeben sich hier Grenzen 
zugunsten der durch die Entwicklung nachteilig Betroffenen? Diese Frage betrifft 
die herkömmlich unter dem Begriff der Rückwirkung behandelten Probleme der 
zeitlichen Geltung von Rechtsänderungen. 

In der vorliegenden Arbeit sollen aus diesen Gründen die spezifischen Probleme 
dargestellt und untersucht werden, die sich im Bereich der betrieblichen Alterssi­
cherung hinsichtlich der zeitlichen Geltung gerichtlicher Entscheidungen zu Fragen 
des Lohngleichheitsgrundsatzes stellen. Nachdem dieser Grundsatz in den achtziger 
Jahren durch mehrere Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts (BAG) und des 
EuGH erheblich weiterentwickelt und ausgedehnt wurde, mußte die Frage nach der 
zeitlichen Reichweite weiterentwickelter richterlicher Standpunkte zwangsläufig, 
insbesondere durch den drohenden, erheblichen Kostendruck bei rückwirkender 
Gleichbehandlung, mehr und mehr in den Vordergrund rücken. Den vorläufigen Hö­
hepunkt stellte die umstrittene und viel diskutierte "Barber"-Entscheidung des 
EuGH dar3• Das Betriebsrentenrecht ist durch die Rechtsprechung in den zurücklie­
genden Jahrzehnten ständig fortgeschrieben worden. Dabei hat sie in starkem Maße 
nicht allein auslegend, sondern rechtsfortbildend gewirkt. Gerade im Bereich des 
Lohngleichheitsgrundsatzes haben sich in den letzten Jahren erstmals Rechtsfiguren 
entwickelt, die bislang unbekannt oder besser "unentdeckt" waren. Gleichwohl sol­
len ihnen Sachverhalte unterworfen werden, die bereits vor ihrer "Entdeckung" ent­
standen sind. Es geht somit auch um die Wirkung sich neu entwickelnden Richter­
rechts für die davon materiell betroffenen, jedoch in der Vergangenheit liegenden 
Tatbestände. Insbesondere die Rechtsprechung des EuGH im Bereich des ge­
schlechtsbezogenen Lohngleichheitsgrundsatzes läßt sich nur begrenzt als Rück­
wirkung geänderter Rechtsprechung subsumieren. In den meisten Fällen betrat der 

I EuGH Urt. v. 8.4.1976 - Rs 43{75 - "Defrenne", Slg. 1976, S. 455 ff. 
2 EuGH Urt. v. 14.12.1993 - Rs C-1I0/91- "Moroni", Slg. 1993, S. 6591 ff., RdNr.29. 
3 EuGH Urt. v. 17.5.1990 - Rs C-262/88 - "Barber" , Slg. 1990, S. 1889 ff. = AP Nr.20 zu 

Art. 119 EWG-Vertrag. 
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EuGH juristisches Neuland und entschied erstmals Einzelfragen etwa im Anwen­
dungsbereich von Art. 119 (neu: Art. 141) EGV4. Im europäischen Rahmen treffen 
die Verfahrensbeteiligten weit seltener auf eine gefestigte, über einen längeren Zeit­
raum kontinuierlich entwickelte Rechtsprechung. Immer noch ist das Fundament 
der europäischen Rechtsprechung vergleichsweise schwach entwickelt, sind die 
meisten Rechtsfragen allenfalls auf der Basis einiger weniger vorangegangener Ent­
scheidungen zu lösen. Leider fehlt es bis heute an einer überzeugenden und damit 
berechenbaren Gesamtkonzeption der Problematiks. Der Rückwirkungsproblematik 
kommt nicht zuletzt deshalb im Bereich des Art. 119 (neu: Art. 141) EGV so große 
Bedeutung zu, weil bzgl. der Gleichbehandlung der Geschlechter kaum ein anste­
hendes Problem abschließend geklärt ist. In jedem dieser Bereiche stellt sich die 
Frage der intertemporalen Geltung richterlicher Entscheidungen. Die einzelfallori­
entierte Jurisdiktion bietet weder dogmatisch noch im Ergebnis ein einheitliches 
Bild. Zusätzlich erschwert wird die Situation durch erhebliche Abweichungen in der 
Spruchpraxis von BAG und EuGH, die auf die Praxis verunsichernd wirken und 
dem Anliegen betrieblicher Alterssicherung nicht förderlich sind. Damit ist die Fra­
ge nach der Rechtsgeltung gerichtlicher Entscheidungen im Normengefüge zwi­
schen Gemeinschaftsrecht und mitgliedsstaatlicher Rechtsordnung, d. h. in der Ver­
zahnung zweier aufeinander abzustimmender Rechtskreise angesprochen. Die Ver­
festigung, die die betriebliche Altersversorgung auf europäischer Ebene erlangt hat, 
ist fast ausschließlich dem auf Art. 119 (neu: Art. 141) EGV gegründeten Richter­
recht des EuGH zu verdanken. Am Beispiel der Betriebsrentensysteme ist maßgeb­
lich und kontinuierlich der Entgeltbegriff als zentrales Tatbestandsmerkmal dieser 
Norm herausgearbeitet worden. Leistungen der betrieblichen Alterssicherung unter­
fallen dem Entgeltbegriff des Art. 119 (neu: Art. 141) EGV und nach inzwischen 
wohl einhelliger Meinung gilt die Norm als direkte Anspruchsgrundlage zwischen 
Privaten auf einzelstaatlicher Ebene. Ein deutscher Arbeitnehmer kann sich gegen­
über seinem Arbeitgeber vor den Arbeitsgerichten unmittelbar auf Art. 119 (neu: 
Art. 141) EGV berufen. In der Ausprägung durch den EuGH stellt sich die Norm, 
vom Gesetzgeber ursprünglich wettbewerbsrechtlich intendiert und nur an die Mit­
gliedsstaaten gerichtet, in der Tat als "die Speerspitze im Europäischen Arbeits­
recht"6 dar. Ohne diese richterrechtliche "Entdeckung" könnte die hier interessie­
rende Frage nach einer temporalen Geltung der gemeinschaftsrechtlichen Recht­
sprechung im Privatrechtsverhältnis kaum in dieser Form thematisiert werden. Das 
Bundesarbeitsgericht, aber auch die unterinstanzlichen deutschen Gerichte haben 
diese Entwicklung durch ihre Vorlagen zum EuGH mitgeprägt. Den daraus hervor­
gegangenen Vorgaben zur zeitlichen Geltung der richterlichen Erkenntnisse des 
obersten europäischen Gerichts folgt die deutsche Arbeitsgerichtsbarkeit jedoch 
nicht unisono. Sie beurteilt die Frage der temporären Geltung ihrer Entscheidungen 

4 Der EuGH ging gleichwohl davon aus, er betreibe dabei reine Auslegung, dazu unten 
2. Kapitel, 11. 1. a) bb). 

2· 

, So explizit Hanau/Preis, DB 1991, S.1276. 
6 Griebeling. FS-Gnade. S.597. 


